
dass er die Verbreitung von Informationen über verschreibungspflichtige 
Arzneimittel auf einer Internet-Website durch Arzneimittelunterneh­
men nicht verbietet, wenn diese Informationen auf dieser Website 
nur demjenigen zugänglich sind, der sich selbst um sie bemüht, und 
diese Verbreitung ausschließlich in der getreuen Wiedergabe der Um­
hüllung des Arzneimittels nach Art. 62 der Richtlinie 2001/83 in der 
durch die Richtlinie 2004/27 geänderten Fassung sowie in der wört­
lichen und vollständigen Wiedergabe der Packungsbeilage oder der von 
der zuständigen Arzneimittelbehörde genehmigten Zusammenfassung 
der Merkmale des Arzneimittels besteht. Verboten ist hingegen die über 
eine solche Website erfolgende Verbreitung von Informationen über ein 
Arzneimittel, die Gegenstand einer vom Hersteller vorgenommenen 
Auswahl oder Umgestaltung waren, die nur durch ein Werbeziel er­
klärbar ist. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu bestimmen, ob 
und in welchem Umfang die im Ausgangsverfahren fraglichen Tätig­
keiten Werbung im Sinne der Richtlinie 2001/83 in der durch die 
Richtlinie 2004/27 geänderten Fassung darstellen. 

( 1 ) ABl. C 267 vom 7.11.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 3. Mai 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Sąd Najwyższy — 
Republik Polen) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., jetzt Netia SA 

(Rechtssache C-375/09) ( 1 ) 

(Wettbewerb — Verordnung (EG) Nr. 1/2003 — Art. 5 — 
Missbrauch einer beherrschenden Stellung — Zuständigkeit 
der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Feststel­

lung, dass kein Verstoß gegen Art. 102 AEUV vorliegt) 

(2011/C 186/06) 

Verfahrenssprache: Polnisch 

Vorlegendes Gericht 

Sąd Najwyższy 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Beklagte: Tele2 Polska sp. z o.o., jetzt Netia SA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Sąd Najwyższy — Auslegung 
von Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 
81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. 
2003, L 1, S. 1) — Missbrauch einer beherrschenden Stellung 
— Befugnis der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten, 
durch Entscheidung festzustellen, dass Art. 82 EG auf die Ge­
schäftspraktiken eines Unternehmens nicht anwendbar ist 

Tenor 

1. Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. 
Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln ist dahin aus­
zulegen, dass eine nationale Wettbewerbsbehörde, wenn sie im 

Hinblick auf die Anwendung von Art. 102 AEUV prüft, ob 
die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Artikels gegeben 
sind, und dabei zu dem Ergebnis kommt, dass keine missbräuch­
liche Verhaltensweise vorgelegen hat, keine Entscheidung erlassen 
darf, mit der ein Verstoß gegen diesen Artikel verneint wird. 

2. Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1/2003 ist unmittelbar an­
wendbar und steht der Anwendung einer nationalen Rechtsvor­
schrift entgegen, die dazu verpflichten würde, ein Verfahren bezüg­
lich der Anwendung von Art. 102 AEUV durch eine Entschei­
dung zu beenden, mit der ein Verstoß gegen diesen Artikel verneint 
wird. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 5.12.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 5. Mai 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de grande 
instance de Paris — Frankreich) — Prunus SARL, 

Polonium SA/Directeur des services fiscaux 

(Rechtssache C-384/09) ( 1 ) 

(Direkte Besteuerung — Freier Kapitalverkehr — Art. 64 
AEUV — Juristische Personen, die in einem Drittstaat ansäs­
sig sind — Besitz von in einem Mitgliedstaat belegenen Im­
mobilien — Steuer auf den Verkehrswert dieser Immobilien — 
Versagung der Steuerbefreiung — Beurteilung in Bezug auf 
überseeische Länder und Gebiete — Bekämpfung von Steuer­

hinterziehung — Gesamtschuldnerische Haftung) 

(2011/C 186/07) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de grande instance de Paris 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerinnen: Prunus SARL, Polonium SA 

Beklagter: Directeur des services fiscaux 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal de grande instance 
(Paris) — Auslegung der Art. 56 ff. EG-Vertrag — Steuer auf 
den Verkehrswert von in Frankreich belegenen Immobilien — 
Vereinbarkeit nationaler Rechtsvorschriften mit dem Vertrag, die 
juristische Personen, die den Sitz ihrer tatsächlichen Geschäfts­
leitung in Frankreich oder in einem Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union haben, von dieser Steuer befreien, den Anspruch
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auf diese Befreiung aber bei juristischen Personen, die den Sitz 
ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung im Hoheitsgebiet eines 
Drittstaats haben, vom Bestehen eines zwischen Frankreich 
und diesem Staat zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
und Steuerflucht geschlossenen Amtshilfeabkommens oder 
vom Bestehen eines Staatsvertrags abhängig machen, der eine 
Bestimmung über ein Verbot der Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit enthält — Ablehnung der Befreiung von 
der Steuer gegenüber zwei Gesellschaften mit Sitz auf den Bri­
tischen Jungferninseln — Pflicht zur Entrichtung der Steuer 
durch die Gesamtschuldner, bei denen es sich um juristische 
Personen mit Sitz in Frankreich handelt 

Tenor 

Art. 64 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass Art. 63 AEUV 
nicht die Anwendung einer am 31. Dezember 1993 bestehenden 
nationalen Regelung berührt, die Gesellschaften mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union von der Steuer auf den Ver­
kehrswert von in diesem Staat belegenen Immobilien befreit, diese 
Befreiung aber bei Gesellschaften mit Sitz in einem überseeischen 
Land oder Gebiet vom Bestehen eines zwischen dem besagten Mitglied­
staat und diesem Land oder Gebiet zur Bekämpfung von Steuerhin­
terziehung und Steuerflucht geschlossenen Amtshilfeabkommens oder 
davon abhängig macht, dass diese juristischen Personen aufgrund eines 
Staatsvertrags, der eine Bestimmung über ein Verbot der Diskriminie­
rung aus Gründen der Staatsangehörigkeit enthält, keiner höheren 
Besteuerung unterworfen werden dürfen als die im Gebiet eben dieses 
Mitgliedstaats ansässigen Gesellschaften. 

( 1 ) ABl. C 312 vom 19.12.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 5. Mai 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court of the 
United Kingdom — Vereinigtes Königreich) — Shirley 

McCarthy/Secretary of State for the Home Department 

(Rechtssache C-434/09) ( 1 ) 

(Freizügigkeit — Art. 21 AEUV — Richtlinie 2004/38/EG — 
Begriff „Berechtigter“ — Art. 3 Abs. 1 — Staatsangehöriger, 
der noch nie von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
gemacht und sich stets in dem Mitgliedstaat aufgehalten 
hat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt — Auswirkungen 
des Besitzes der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied­

staats — Rein interner Sachverhalt) 

(2011/C 186/08) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Vorlegendes Gericht 

Supreme Court of the United Kingdom 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Shirley McCarthy 

Beklagter: Secretary of State for the Home Department 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Supreme Court of the United 
Kingdom — Auslegung der Art. 3 und 16 der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158, S. 77) — Begriffe 
„Berechtigter“ und „rechtmäßiger Aufenthalt“ — Britische Staats­
angehörige, die auch die irische Staatsangehörigkeit besitzt und 
sich ihr Leben lang im Vereinigten Königreich aufgehalten hat 

Tenor 

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheits­
gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf­
hebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ist dahin aus­
zulegen, dass diese Richtlinie auf einen Unionsbürger, der noch nie 
von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, der sich 
stets in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
aufgehalten hat und der sich im Übrigen im Besitz der Staats­
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats befindet, nicht anwend­
bar ist. 

2. Art. 21 AEUV ist auf einen Unionsbürger, der noch nie von 
seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, der sich 
stets in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
aufgehalten hat und der sich im Übrigen im Besitz der Staats­
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats befindet, nicht anwend­
bar, sofern die Situation dieses Bürgers nicht von der Anwendung 
von Maßnahmen eines Mitgliedstaats begleitet ist, die bewirkten, 
dass ihm der tatsächliche Genuss des Kernbestands der durch den 
Unionsbürgerstatus verliehenen Rechte verwehrt oder die Ausübung 
seines Rechts, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, behindert würde. 

( 1 ) ABl. C 11 vom 16.1.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 5. Mai 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Upper Tribunal — 
Vereinigtes Königreich) — Ralph James Bartlett, Natalio 
Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State 

for Work and Pensions 

(Rechtssache C-537/09) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 — Mobilitätskomponente der Unterhaltsbeihilfe 
für Behinderte [disability living allowance] — Getrennte Leis­
tung — Beitragsunabhängige Sonderleistung — Mangelnde 

Exportierbarkeit) 

(2011/C 186/09) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal
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